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Drucksache-Nr.: BV/0330/2021 

 
aus  öffentlicher Sitzung  

 

 
Einreicher: Schulze, Uwe 
Verantwortlich für die Umsetzung: 51 Jugendamt 
 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium Termin einstimmig J N E 

Unterausschuss 
Jugendhilfeplanung 

02.06.2021     

Jugendhilfeausschuss 16.06.2021     

 
 
Bezeichnung des TOP:  Verwendung finanzieller Mittel zur Förderung von Kindern aus 
einkommensschwachen Familien aus der Jugendpauschale 2021 
 

 
Beschlussvorschlag: 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt die Förderung von Ferienfreizeiten für Kinder aus 
einkommensschwachen Familien, abweichend von der bisherigen Praxis im Landkreis 
Anhalt-Bitterfeld, jetzt im Jugendferienpark Ahlbeck..  
 
 
 
Sachdarstellung:  
Der Jugendhilfeausschuss hat bereits am 09.12.2020 mit Beschluss BV/0217/2020 die 
Bereitstellung von 10.000,00 Euro zur Durchführung von Ferienfreizeiten für Kinder aus 
einkommensschwachen Familien aus Mitteln der Jugendpauschale 2021 beschlossen. 
Daraufhin erfolgte eine Ausschreibung in den verschiedenen Medien (Presse, Facebook 
usw.), worauf sich keine geeignete Einrichtung im Landkreis Anhalt-Bitterfeld beworben hat. 
 
Am 27.04.2021 stellte der Verein 1. Köthener Karnevalsgesellschaft KUKAKÖ 1954 e. V. 
den Antrag zur Förderung der Teilnehmerbeiträge von Kindern aus einkommensschwachen 
Familien für eine Ferienfreizeit in Ahlbeck. 
 
Da dies von der bisherigen Praxis abweicht, ist hierüber zu entscheiden. 
 
Die Zuständigkeit des Jugendhilfeausschusses ergibt sich aus § 71 Abs. 2 SGB VIII i. V .m.  
§ 5 der Satzung für das Jugendamt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld. 
 
 
 
 

Landkreis Anhalt-Bitterfeld 
Der Kreistag 
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Finanzielle Auswirkungen:  
HH-Jahr    Produkt-/Sachkonto                 Betrag in EUR 
2021              keine 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unterschrift:  ________________  
   Uwe Schulze  
   Landrat   
 

 

 


	Datum
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Anlage
	SMC_BM_VOTEXT5

